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Nur einer von fünf der heute lebenden Deutschen hat an das Jahr 1945 noch 
eine persönliche Erinnerung. Jedoch direkt oder indirekt betreffen die Folgen 
des Zweiten Weltkriegs nahezu jeden von uns, auch den Nachgeborenen. So 
verbindet sich der fünfzigste Jahrestag des Weltkriegs-Endes immer noch mil
lionenfach mit der Besinnung auf Verlust, Trauer und Schmerz ebenso wie mit 
der Erinnerung an Erleichterung und Befreiung. Dies wird 1995 vielfach for
muliert. Dabei stellt sich auch die Frage nach der Geschichte unserer Kirche 
im Zweiten Weltkrieg. 
Diese Frage wird hier in einem begrenzten, aber wesentlichen Ausschnitt er
örtert. Wir fragen nicht nach der gesamten Kirche, sondern nach den Bischö
fen der zwei Dutzend Diözesen Deutschlands in den Grenzen von Ende 1937, 
das man seit 1938 "Aitreich" nannte. Wir fragen weiterhin nicht nach dem in
nerkirchlichen Wirken dieses Episkopats, sondern nach den Antworten, die er 
- gemeinsam, als Fuldaer Bischofskonferenz oder durch einzelne herausra
gende Oberhirten - auf die besonderen moralisch-politischen Tagesfragen ge
funden und gegeben hat, die sich im Zweiten Weltkrieg gestellt haben1. 

Der Kriegsausbruch 1939 

Umgangssprachlich wird heute oft von dem deutschen "Überfall auf Polen" 
gesprochen. Das schließt ein Moment des Unvorhersehbaren ein, das dem 
deutschen Angriff vom 1. September 1939 auf Polen mangelte. Es war eine 
monatelange, von der Propaganda breit ausgewalzte Krise vorausgegangen. 
Eine Überraschung stellte der Beginn des Krieges nur insofern dar, als man
che gehofft hatten, daß Hitler in letzter Minute doch noch einlenken werde. 
Dieser jedoch wollte den Krieg. Er inszenierte ihn als militärischen "Gegen
schlag" und schob öffentlich die politische Schuld dem polnischen Starrsinn 
zu, der noch in letzter Minute sein Verhandlungsangebot abgelehnt habe. Am 
3. September erklärten Großbritannien und Frankreich wegen ihrer Garantie
pflichten gegenüber Polen dem Deutschen Reich den Krieg. Der Zweite Welt
krieg war da. 
Ob die deutschen Bischöfe2 auf der letzten Fuldaer Plenarkonferenz im Frie
den, vom 22. bis 24. August 1939, gemeinsame Verabredungen für den 
Kriegsfall getroffen haben, ist anzunehmen, aber nicht nachzuweisen. Einen 
gemeinsamen Fuldaer Hirtenbrief zum Kriegsausbruch gab es nicht. Dennoch 
haben die Bischöfe, bei Unterschieden im Detail, auf den Kriegsausbruch im 
wesentlichen einheitlich reagiert. Ihre Reaktion war allerdings anders, als es 
den Fragestellungen unserer heutigen Diskussion entspricht. In diesem Zusam
menhang sind drei Tatsachen festzuhalten: 
1. Der Episkopat wie nahezu einhellig auch das Kirchenvolk waren 1939 
"weit entfernt von einer Ablehnung des Krieges in jedem denkbaren Falle" 
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(Hürten). Kein Bischof vertrat einen prinzipiellen Pazifismus. Krieg-Führen 
galt nicht als grundsätzlich unerlaubtes Handeln des Staates. 
2. Der Episkopat wie nahezu einhellig auch das Kirchenvolk waren 1939 
ebenso weit entfernt von jeder pathetischen Kriegsbegeisterung, anders als 
1914. Die Katholiken teilten die allgemein gedrückte Stimmung des deutschen 
Volkes über den Kriegsbeginn3. 

3. Der Episkopat wie nahezu einhellig auch das Kirchenvolk waren 1939 
ebenso weit entfernt von der Qualifizierung des Polenfeldzuges als eines "un
gerechten Krieges" (bellum iniustum). Ob die Kriegsschuld bei Deutschland, 
oder bei Polen, oder bei beiden, oder auch noch bei anderen liege, und wem 
sie ganz oder teilweise zuzumessen sei, dazu haben die Bischöfe nicht Stellung 
genommen. Es ist nicht anzunehmen, daß sie ein derartiges Urteil überhaupt 
angestrebt haben, zumal sie viel zu wenig Einblick in die außenpolitischen In
terna hatten, um sich darüber verantwortbar und verbindlich äußern zu kön
nen. 
So haben der Episkopat wie das Kirchenvolk 1939 den Krieg als etwas zwar 
keineswegs Gewünschtes interpretiert, aber auch nicht als etwas Unerlaubtes. 
Nach ihrem Verständnis hatte über die Opportunität der konkreten Frage nach 
Frieden oder Krieg nicht der einzelne Staatsbürger zu entscheiden; dies hatte 
die Staatsspitze zu verantworten. Eine solche Haltung entsprach dem damali
gen (übrigens auch dem heutigen) Staats- und Völkerrecht. Folglich galt der 
Dienst des Soldaten im Kriege als Erfüllung der prinzipiellen Gehorsams
pflicht eines jeden Christen gegenüber dem Staat, und Tötung eines Kriegs
gegners galt als eine gerechtfertigte Ausnahme von der generellen Geltung des 
5. Gebotes. 
Die Pastoral zog aus diesen Gegebenheiten die Konsequenz, dem Einzelnen 
den Kriegsdienst als eine besondere Prüfung Gottes zu erklären, als eine Her
ausforderung, bei der er sich durch besondere Pflichterfüllung zu bewähren 
habe. Der Jesuitenpater Alfred Delp, 1945 als Mitglied des "Kreisauer Krei
ses" hingerichtet, begründete in diesem Sinne 1940 den aktiven Kriegsdienst 
des Soldaten aus einer "letzten geistigen Haltung und Verantwortung" heraus. 
Derartige Argumentationen sind uns heute ziemlich fremd. Sie waren damals 
aber gängig, nicht nur in Deutschland. Ausländische Beobachter wie der ange
sehene Philosoph Jacques Maritain im gegnerischen Frankreich und der be
deutende Theologe Charles Journet in der neutralen Schweiz haben bereits da
mals (nicht erst später) gemeint, daß den Deutschen, auch den Katholiken, im 
Kriege nichts anderes möglich sei als diese Form der Wahrung nationaler Lo
yalität4. Von heute aus fragt man sich, was eine öffentliche Aufforderung zur 
Kriegsdienstverweigerung damals wohl bewirkt hätte. Hürten erwägt dazu si
cherlich richtig: Eine solche Aufforderung "hätte entweder - wäre sie befolgt 
worden - das Ende des [Hitler]-Systems bedeutet oder, im anderen Falle, die 
Vernichtung der Kirche". Er fügt dieser theoretischen Überlegung jedoch -
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ebenso zutreffend - hinzu, daß im Zweiten Weltkrieg die heutige Skepsis ge
genüber der Rechtfertigungsmöglichkeit eines Krieges "nicht einmal als Denk
möglichkeit in den Horizont der damaligen Lebenswelt" getreten sei. Diese 
Tatsache zeigt, wie groß in dieser Hinsicht der historische Abstand zwischen 
1939/45 und 1995 ist. 

Galen-Predigten 1941: Freiheit, Eigentum und Leben 

Das Ziel der "christentumsfeindlichen Kreise der Partei", hatte der Berliner 
Bischof Preysing im März 1941 geschrieben, ist "die Liquidierung des offen
barungsgläubigen Christentums". Mit nahezu den gleichen Worten beschrieb 
der Münchener Kardinal Faulhaber am 24. Juni, zwei Tage nach Beginn des 
Krieges gegen die Sowjetunion, die Situation: "Es geht um Sein oder Nicht
sein, um die Ausrottung des Christentums". Die gleiche Formel von Sein oder 
Nichtsein steht in dem teilweise sehr pointiert formulierten Hirtenbrief, den 
die Plenarkonferenz am 6. Juli verlesen ließ. Das Bemühen der Kirche um Be
wahrung des Christentums wird dort als für das "Persönlichkeitsrecht und die 
Würde des deutschen Menschen" unentbehrlich bezeichnet. Dringend wird an 
die Gewissensverpflichtung des Dekalogs erinnert, von der "uns niemand be
freien kann und die wir erfüllen müssen, koste es uns selbst das Leben". Des
halb gelte unbedingt: "Nie darf der Mensch außerhalb des Krieges und der ge
rechten Notwehr einen Unschuldigen töten". 
Der zuletzt zitierte Passus hatte zu diesem Zeitpunkt grausame Aktualität. 
Denn das Regime hatte seit Kriegsbeginn einige der bisherigen Hemmungen 
abgestreift. Erste Folge war eine systematische, mit dem Begriff "Euthanasie" 
verbrämte Mordaktion, deren Opfer ca. 70000 Behinderte geworden sind. Ein 
geheimer Führer-Erlaß hatte den staatlichen Gesundheitsdienst ermächtigt, un
heilbar Geisteskranke auszusondern und systematisch zu töten. Diese schon 
länger geplante Maschinerie lief 1940 an. Sie erfaßte bald auch konfessionell 
geleitete Pflegeanstalten, deren Insassen zur Tötung abtransportiert wurden. 
Interne Proteste von seiten beider Kirchen im Sommer 1940 zugunsten des Le
bensrechtes der behinderten Menschen blieben wirkungslos. Die Fuldaer Ple
narkonferenz verbot daraufhin im August 1940 den katholischen Anstalten 
jede "aktive" Mitwirkung bei dem Abtransport der Kranken, womit das Pro
blem aber keineswegs gelöst war. Die Berliner Behörden blieben von den 
kirchlichen Protesten unbeeindruckt. Am 2. Dezember 1940 veröffentlichte 
der Vatikan eine Entscheidung des Hl. Offiziums, welche jede Befugnis staat
licher Stellen zur Tötung angeblich "lebensunwerten" Lebens unzweideutig 
verneinte. Den Bischöfen wurde damit der Rücken gestärkt. Im Winter 
1940/41 ist aber noch keiner von ihnen öffentlich für das Menschenrecht auf 
Leben auch dieser Behinderten eingetreten. 
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Im gleichen Winter war eine Kette von gleichmäßig vollzogenen Maßnahmen 
angelaufen, die zeitgenössisch "Klostersturm" hießen und tatsächlich das 
Grundrecht auf Eigentum aushebelten. Träger war die vom Staatsapparat un
abhängige Gestapo, in Kooperation mit regionalen und lokalen Parteispitzen. 
Sie stützte sich dabei nicht einmal (wie die staatlichen Behörden bei der 
"Euthanasie") auf angeblich zentral verordnetes "Recht", sondern auf ihr tat
sächlich absolutes GewaltmonopoL In Nacht-und-Nebel-Aktionen wurden seit 
Januar 1941 nach und nach etwa 120 große Ordenshäuser und Klöster, bi
schöfliche Konvikte und Studienanstalten besetzt. Die dort angetroffenen Or
densleute und Geistlichen wurden vertrieben und mit regionalen Aufenthalts
verboten belegt, die Immobilien enteignet, die Mobilien zum größten Teil 
ebenfalls. Begründung dafür war eine Berufung auf angeblich "staatspolizeili
che" Erfordernisse, die gerichtlich nicht überprüfbar waren. Auch auf den 
Klostersturm hatte eine Passage des Fuldaer Hirtenbriefes angespielt. 
Der Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen, dessen Seligspre
chung seit einiger Zeit vorbereitet wird, hat am 6. Juli den Fuldaer Hirtenbrief 
in seinem Dom persönlich verlesen und dabei die Mahnung an das 5. Gebot 
mit einem ausdrücklichen Hinweis auf die Ermordung der Geisteskranken ver
bunden5. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits entschlossen, zur Verteidigung 
der Kirche und der Menschenrechte an die Öffentlichkeit zu gehen und dafür, 
nach dem Vorbild mancher Märtyrerbischöfe der Kirchengeschichte, notfalls 
auch "die eigene Freiheit und das Leben zum Opfer zu bringen". Seine welt
berühmt gewordenen Brandpredigten vom 13. und 20. Juli und vom 3. August 
1941 sind nicht spontanem Zorn entsprungen, sondern waren von längerer 
Hand vorbereitet. 
Nach dem 6. Juli hatten vier Nächte hindurch britische Luftangriffe die histo
rische Innenstadt von Münster, auch den Dom, schwer getroffen und 47 Men
schenopfer gefordert. Die Bischofsstadt rauchte gewissermaßen noch, als der 
hünenhafte Bischof, Sproß eines der ersten westfälischen Geschlechter, von 
der Kanzel herab unerhört eindringlich eine sachliche Verbindung zwischen 
dem äußeren Angriff der feindlichen Bomber und dem Verhalten der Gestapo 
im Innern herstellte, die am 12. Juli zwei Jesuitenniederlassungen und ein 
Missionsschwesternhaus aufgehoben und die Insassen ausgewiesen hatte. Die 
Wirkung seiner Predigt war ungeheuer. Ein Gestapobericht spricht von "tu
multartigen Szenen" in der Kirche. 
Die Wucht dieser Predigt beruhte auf vier Dingen. Erstens ging es nicht allein 
um abstrakte Sachverhalte, sondern um Freiheit und Eigentum von Menschen 
und Häusern, die mit Namen genannt wurden und die jeder kannte. Zweitens 
wurden die Raubaktionen in Münster als Konsequenz eines allgemeinen Sy
stems interpretiert: "Der physischen Übermacht der Geheimen Staatspolizei 
steht jeder deutsche Staatsbürger völlig schutz-und wehrlos gegenüber". Drit
tens könne jeder davon betroffen werden: "Keiner von uns ist sicher[ ... ], daß 
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er nicht eines Tages [ ... ] in den Kellern und Konzentrationslagern der Gehei
men Staatspolizei eingesperrt wird". Viertens berief Galen sich auf unver
äußerliche Menschenrechte, auf ein "Recht auf Leben, auf Unverletzlichkeit, 
auf Freiheit", und er schloß: "als deutscher Mann, als ehrenhafter Staatsbür
ger, als Vertreter der christlichen Religion, als katholischer Bischof: 'Wir for
dern Gerechtigkeit'". 
Damit hielt der Bischof von Münster als ein Sprecher für alle dem Terrorsy
stem den Spiegel elementarer Menschenrechte vor. Das hatte man in Deutsch
land in dieser Unverblümtheit seit 1933 nicht mehr gehört. Eine Woche später 
verschärfte er die Wirkung in einer neuen Predigt mit einer Fülle von Einzel
heiten über neuerliche Enteignung und Vertreibung, über die völlige Vergeb
lichkeit aller Bemühungen, Staat oder Wehrmacht gegen diese Gestapo-Aktio
nen zu mobilisieren, und über die Konsequenzen, die er als Bischof daraus 
ziehe: "Gewiß, wir Christen machen keine Revolution. Wir werden weiter 
treu unsere Pflicht tun [ ... ] Unsere Soldaten werden kämpfen und sterben für 
Deutschland [ ... ] Wir kämpfen tapfer weiter gegen den äußeren Feind. Gegen 
den Feind im Innern können wir nicht mit Waffen kämpfen. Es bleibt uns nur 
ein Kampfmittel: starkes, zähes, hartes Durchhalten". 
Wenig später informierte ihn die Oberin einer katholisch geführten Pflegean
stalt am Stadtrand von Münster, daß am 31. Juli eine erste Gruppe ihrer Kran
ken zur Tötung abtransportiert werde. Sogleich erstattete der Bischof Strafan
zeige bei Polizei und Staatsanwaltschaft, protestierte bei den zuständigen Ge
sundheitsbehörden und rückte am 3. August diese Mordaktion in den Mittel
punkt einer neuen Brandpredigt Darin breitete er die Informationen, über die 
er verfügte, vor den Gläubigen in Einzelheiten aus, qualifizierte die Tötung 
angeblich unproduktiven Lebens als eindeutigen Mord und zog daraus die lo
gische Konsequenz, daß hinfort auch jeder Kriegsverletzte, Invalide und Al
tersschwache zum Mord freigegeben sei. "Keine Polizei wird ihn schützen und 
kein Gericht wird seine Ermordung ahnden". Er schloß mit einem Gebet "für 
die armen, vom Tode bedrohten Kranken, für unsere verbannten Ordensleute, 
für alle Notleidenden, für unsere Soldaten, für unser Volk und Vaterland und 
seinen Führer". 
Diese dritte Predigt dürfte den Eindruck der beiden ersten noch übertroffen 
haben. Galen selbst sorgte für eine erste Verbreitung eines hektographierten 
Textes der Predigten. Sie kursierten bald in immer neuen Abschriften, ob
gleich das als Verhaftungsgrund ausreichte, gelangten ins Ausland, wurden 
Gegenstand britischer Propagandasendungen und kehrten als Flugblatt-Text 
wieder nach Deutschland zurück. So war aus dem Gewissensschrei des Bi
schofs von Münster ein Politikum geworden. 
Die Folgen der Galen-Predigten sind in drei Punkten zusammenzufassen: 
1. Den Bischof selbst hat das Regime unbehelligt gelassen. Hitler ließ sich 
schließlich von Goebbels überzeugen, daß es klüger sei, die Abrechnung auf 
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die Zeit nach dem Krieg zu verschieben, als jetzt ein Exempel zu statuieren 
und einen Märtyrer zu schaffen. Das mindert nichts an Galens Mut und Ri
siko-Bereitschaft. 
2. Den "Klostersturm" hat Hitler am 30. Juli abblasen lassen und die "Eutha
nasie"-Aktion am 24. August unterbrochen, nicht beendet. Beides war nicht 
ausschließlich und unmittelbar eine Folge der Mobilisierung der Bevölkerung 
durch den Bischof von Münster, doch bildete die durch ihn erzeugte Unruhe 
einen wichtigen Faktor für diese beiden Entscheidungen. 
3. Auch andere, wie die Bischöfe von Hildesheim, Trier und Mainz, haben 
sich nach Galens Vorbild in den kommenden Wochen mit öffentlichen Predig
ten vor die Geisteskranken gestellt. Ebenso wie bei dem Bischof von Münster 
hat bei diesen Angriffen auf das Regime eine Aufkündigung der grundsätzli
chen Loyalität zum Staat nicht zur Diskussion gestanden. 

Der Völkermord an den Juden 

Daß die sozialdarwinistische Rassenideologie des Nationalsozialismus mit dem 
katholischen Glauben unvereinbar sei, war nie zweifelhaft. Papst und Bischöfe 
antworteten auf diese Rassenlehre mit einer systematischen Immunisierungs
strategie des Kirchenvolkes. Den Höhepunkt bildeten die Enzyklika "Mit bren
nender Sorge" von 1937 und die lehramtliche Verurteilung von acht Rassis
mus- und Totalitarismus-Thesen durch Pius XI. im Jahre 19386. Diese weltan
schauliche Distanz der Kirche zum Regime war konsequent und deutlich. Hit
lers Judenpolitik konnte sich daher in keiner Phase auf katholisch-kirchliche 
Zustimmung berufen, was für die protestantischen Kirchen nicht uneinge
schränkt gilt7. 
Unumstritten war unter den Bischöfen auch, daß verfolgten Menschen und ins
besondere katholisch getauften Juden, um die sich die jüdischen Organisatio
nen nicht kümmerten, nach besten Kräften geholfen werden müsse. Deshalb 
wurden schon vor dem Krieg zusätzlich Geldmittel für den St. Raphaels-Ver
ein bereitgestellt und neue bischöfliche Hilfswerke eingerichtet, u.a. in Frei
burg, Berlin und Breslau, wo unter Lebensgefahr im Rahmen des Möglichen 
bis zum Kriegsende und darüber hinaus Denkwürdiges geleistet worden ist. 
Solche Maßnahmen mochten genügen, solange die nationalsozialistische Ju
denpolitik auf Einschränkung des Lebensraumes der deutschen Juden oder, 
seit 1938, auf deren Verdrängung in die Emigration zielte. Diese politische 
Zielsetzung ist, wie wir heute wissen und was damals schlimmstenfalls be
fürchtet, aber von den wenigsten geahnt werden konnte, Mitte 1941 zum Pro
gramm des Völkermordes an der gesamten europäischen Judenheit im natio
nalsozialistischen Herrschaftsbereich gesteigert worden. Er lief unter dem in
ternen Decknamen "Endlösung". Dahinter verbirgt sich ein überaus kompli
ziertes Gewirre von zentralen und peripheren Handlungen, das von der neue-
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ren Forschung erst allmählich aufgedeckt wirds. Die Unvorstellbarkeit eines 
solchen Völkermordes und die Undurchsichtigkeit der Entscheidungen, von 
denen er ausging, erschwerte den Opfern ebenso wie den Zeitgenossen, die 
nicht Täter waren und wurden, die Wahrnehmung des wirklich Drohenden 
und Geschehenden in einem Ausmaß, das vom heutigen Rückblick, der weiß, 
was "Auschwitz" bedeutet hat, nur mit Mühe begriffen werden kann. 
Ungefähr ein Drittel der deutschen Juden war bis 1941 nicht emigriert. Seit 
dem 15. September 1941 wurden diese "Nichtarier", wie sie amtlich hießen, 
verpflichtet, einen gelben Judenstern zu tragen, um sie von der übrigen Ge
sellschaft endgültig abzusondern. Kurz danach, Anfang Oktober, setzten De
portationen der in Deutschland verbliebenen Juden aus dem Reichsgebiet nach 
Polen ein. Keiner von ihnen "wußte, was sich nach dem Abtransport 'in den 
Osten' abspielen würde"9. Unser heutiges Wissen über die im fernen General
gouvernement Polen gelegenen Gaskammern zur physischen Vernichtung der 
europäischen Judenheit überstieg menschliche Einbildungskraft. Auch die Bi
schöfe konnten das im Herbst 1941 nicht ahnen. Sie haben im Verlauf des Jah
res 1942 glaubhafte Informationen über Massenerschießungen erhalten, von 
den Gaskammern (als Instrument des Völkermordes) vermutlich aber erst nach 
Kriegsende. 
Vor vielen Augen spielte sich jedoch der Abtransport der Juden ab, der zu
nächst "Evakuierung" hieß, was bald durch die verharmlosende amtliche Vo
kabel "Abwanderung" ersetzt wurde. Was man dabei sehen konnte, genügte 
dem Münchener Kardinal Faulhaber für die Prognose, daß diese Szenen "in 
der Chronik dieser Zeit einmal mit den Transporten afrikanischer Sklaven
händler in Parallele gesetzt werden". Von beteiligten wie unbeteiligten Laien
kreisen werde er gefragt, "ob die deutschen Bischöfe [ ... ] nicht [ ... ] etwas tun 
könnten, um wenigstens die unbeschreiblichen Härten beim Abtrausport zu 
mildern". 
Eine solche Demarche des Gesamtepiskopats hat der Konferenzvorsitzende 
Bertram abgelehnt, kaum leichten Herzens. Er war aber nicht bereit, im Na
men aller deutschen Bischöfe etwas zu fordern oder zu erklären, was nicht mit 
genügender Sicherheit nachweisbar und zudem kaum durchsetzbar sei. Für ihn 
bestimmte die Rücksicht auf die möglichste Vermeidung von Repressalien ge
gen die ohnehin an allen Ecken und Enden eingeschnürte Seelsorge die Grenze 
zwischen Unterlassen und Tun. Auch später hat der Breslauer Kardinal ähnli
che Chancen ausgeschlagen, "den Episkopat ein Wächteramt über die morali
sche Grundordnung der [gesamten] Gesellschaft ergreifen zu lassen" (Hürten). 
Das entsprach seiner theologischen Grundkonzeption. 
Anderen Oberhirten genügte diese Maxime nicht. Die westdeutschen Bischöfe 
regten Ende November 1941 eine Eingabe der Kirche für die Deportierten bei 
der Reichsregierung "vom allgemein menschlichen Standpunkt aus" an - im
mer noch in der irrigen Vorstellung, es handele sich um eine der zahlreichen 
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Umsiedlungsaktionen dieses Krieges. Im Verlauf des Winters 1941/42 muß 
das Berliner bischöfliche Hilfswerk aber andere Informationen erhalten haben. 
Der Osnabrücker Bischof faßte sie in einer Notiz am 5. Februar 1942 zu dem 
grauenhaften Schluß zusammen: "Es besteht der Plan, die Juden ganz auszu
rotten". Damit verband er sofort die Frage: "Was kann geschehen? Können 
die Bischöfe öffentliche Anklage von den Kanzeln dagegen erheben?" Mit der 
ersten Nachricht über den Völkermord stellte sich also die Grundsatzfrage, ob 
Recht und Moral als Grundnorm jeder Gesellschaft allein in der internen 
kirchlichen Katechese zu vertreten oder auch in aller Öffentlichkeit offensiv zu 
verteidigen seien. 
Wir Nachgeborenen bedauern im Rückblick, daß den Juden damals in 
Deutschland kein Galen erstanden ist. Das gilt, auch wenn nicht zu übersehen 
ist, daß in der konkreten Situation von 1942 auch einiges gegen eine öffentli
che Anklage sprach. So fehlte es an ähnlich handfesten Beweisen, wie sie Ga
leu besessen hatte. Der Völkermord an den Juden geschah hinter Geheimnis
schleiern, die sich wenig lüften ließen. Hinzu kam die Sorge, daß mit einem 
allgemein gehaltenen Protest die Aussicht zerstört werde, wenigstens einen 
Teil der Gefährdeten vor der Deportation bewahren zu können, was für diese 
tatsächlich- wie wir heute wissen- das Überleben-Können bedeutete. 
Eine solche Rücksichtnahme auf die Folgewirkungen entspricht wenig heuti
gem Denkstil, war damals aber keineswegs übertriebene Vorsicht, im Gegen
teil. Der katholische Erzbischof von Utrecht hat anders gehandelt und am 26. 
Juli 1942 in einer Kanzelerklärung öffentlich die Deportation der jüdischen 
Mitbürger verurteilt. Die unmittelbare Folge war, daß die nationalsozialisti
schen Machthaber jetzt auch die bisher von der Deportation verschont geblie
benen, katholisch getauften Juden nach Auschwitz verschleppten. Das promi
nenteste Opfer dieser Deportation wurde die sei. Karmeliterin Edith Stein. Ob 
die Bischöfe in Fulda über diese niederländischen Vorgänge informiert waren, 
ist nicht feststellbar. 
Objekt ihrer Bemühungen waren besonders zwei deutsche Personengruppen, 
welche tatsächlich - mit Ausnahmen - die Hitlerzeit überlebt haben. Es ging 
(in der amtlichen Sprache der Zeit) um "Mischlinge" und "rassische Misch
ehen". Im ersten Falle handelte es sich um Halb- oder Vierteljuden, im zwei
ten um Eheleute mit einem jüdischen Ehepartner. Beide Personenkreise waren 
bisher, dem Grunde nach, von der Deportation nicht erfaßt worden; betroffen 
waren insgesamt ungefähr 150000 Menschen. Der Grund für die judenpoliti
sche Ausnahmeregelung war juristischer Natur. Die "Mischlinge" fielen bis
her nicht unter den Personenrechts-Begriff "Jude". Also mußte versucht wer
den, eine gesetzliche Ausdehnung dieses Rechtsbegriffs auf die "Mischlinge" 
abzuwehren. Bei den "Mischehen" strebte die Gestapo eine gesetzlich zu 
verfügende und dann automatisch eintretende Zwangsscheidung an, was den 
jüdischen Eheteil sofort ihrem unmittelbaren Zugriff ausgeliefert hätte. Mit 
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insgesamt fünf Protesten hat Kardinal Bertram zwischen dem 11. November 
1942 und dem 29. Januar 194410 in diesen beiden Punkten interveniert. Dies 
hat, wenn auch nicht ausschlaggebend, mit dazu beigetragen, daß das mon
ströse nationalsozialistische Judenrecht unverändert blieb und viele Menschen 
dadurch überleben konnten. 

Die Hirtenbriefe über die Menschenrechte 

Bei seinem Kampf um die Bewahrung der Institution Ehe hat der Breslauer 
Kardinal im Januar 1944 mit einem Appell an die Öffentlichkeit gedroht. "Wir 
deutschen Bischöfe können es weder vor Gott, noch vor unserem Gewissen, 
weder vor unserem Volk noch vor der Geschichte verantworten, solche Maß
nahmen über einen Teil der uns anvertrauten Gläubigen stillschweigend erge
hen zu lassen". Er bewegte sich damit an der Grenze dessen, was seine prinzi
piell defensive Strategie erlaubte. Sie hielt sich im Rahmen kirchen- und 
staatskirchenrechtlicher Perspektiven. Daher beanspruchte er keine unbe
grenzte Aktivlegitimation. Er trat allein für die eigene soziale Großgruppe 
"katholische Kirche in Deutschland" ein, nicht für alle Christen, nicht für alle 
Deutschen und nicht für die gesamte Menschheit. 
In diesem Punkt dachten Pius XII., Preysing, Galen und andere Bischöfe er
heblieh weniger restriktiv. Sie ließen sich von universal-naturrechtliehen Kate
gorien leiten. Daher konnten sie ein Wächteramt der Kirche auch ohne direk
ten Bezug auf die eigene Großgruppe behaupten. Diese Linie hat sich 1942/43 
in der Fuldaer Bischofskonferenz durchgesetzt. Personalisiert zugespitzt war 
es ein Weg von "Bertram" zu "Preysing". 
Schon am 15. November 1941 hatte ein Ausschuß aus vier Ordensmännern 
und einem Kirchenjuristen den Entwurf eines offensiv formulierten Hirtenwar
tes der deutschen Bischöfe vorgelegt, das am 7. Dezember hätte verlesen wer
den sollen 11 . Noch schärfer als Galen riß es dem System die Maske vom Ge
sicht, geißelte die Verfolgung der Kirche und des Christentums, berief sich 
auf Vertrag und Recht und verteidigte konsequent die allgemeinen Menschen
rechte auf Freiheit und Leben; den "Gewaltmaßnahmen der Geheimen Staats
polizei" sei ein Ende zu machen mit Taten; denn "Worte und Versprechun
gen genügen nicht mehr; wir mußten leider lernen, ihnen gründlich zu miß
trauen". Dieser Text blieb Entwurf, weil nicht alle, sondern nur zwei Drittel 
der Bischöfe zustimmten. 
Ein neuer Hirtenbriefs-Entwurf für den Passions-Sonntag (22. März 1942)12 

geriet zu einem noch unerbittlicher formulierten Text. Aus der plakativ formu
lierten Anklage eines fünfmaligen "tatsächlich aber" zu dem, was "ver
sprochen und verbürgt" worden sei, zog er politische Konsequenzen und re
klamierte vier ständig verletzte Menschenrechte: das natürliche Recht auf per
sönliche Freiheit, auf das Leben, auf das rechtmäßig erworbene Eigentum und 
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auf Schutz der Ehre gegen Lüge und Verleumdung. Er brach jedoch nicht die 
Brücke zu einer Verständigung endgültig ab. Kardinal Bertram konnte aber 
auch diesen Text kaum ohne erhebliche Korrektur seiner generellen Hand
lungsmaximen akzeptieren. Unter größtem Zeitdruck kam es nach einem hek
tischen Hin und Her am 20. März zu einem revidierten, viel abstrakter und 
daher erheblich weniger offensiv klingenden Entwurf der beiden westdeut
schen Kirchenprovinzen13 , der dem Breslauer Kardinal schließlich auch noch 
zu weit ging. Am 22. März ist daher nur in einem Teil Bayerns, der nicht 
mehr rechtzeitig informiert werden konnte, der Hirtenbrief in der unge
schminkten Februar-Fassung verlesen worden. Die beiden westdeutschen Kir
chenprovinzen ließen den gemilderten Text vom 20. März vortragen. In den 
übrigen Diözesen, auch in Berlin, kam überhaupt kein gemeinsamer Hirten
brief zur Verlesung. 
Der Dekalog-Hirtenbrief14 , der in den Kirchen am 12., teilweise auch am 19. 
September 1943 verlesen worden ist, ist das letzte gemeinsame Wort der 
deutschen Bischöfe vor dem Ende der Hitler-Herrschaft geworden. Der 
Entwurf ging auf den neuen Kölner Erzbischof Frings zurück (Erzbischof seit 
1942). In Fulda ist diese Vorlage redaktionell überarbeitet worden, blieb aber 
in der Substanz wie im Duktus erhalten. Es ist ein Text, der über den Tag 
hinausweist, indem er, die beiden mosaischen Gesetzestafeln entlangschrei
tend, grundsätzliche theologische Orientierung mit menschenrechtlich begrün
deten politischen Forderungen verbindet. Die Ausführungen zum 6. und 9. 
Gebot beschränkten sich daher nicht auf die kirchliche Sexualethik; es wurde 
ebenso ausgesprochen: "Auch die sogenannte rassische Mischehe hat, sobald 
und sofern sie nach göttlichem und kirchlichem Gesetz gültig geschlossen ist, 
den vollen Anspruch auf den göttlichen Schutz des sechsten Gebotes [ ... ] Wie 
von jeder gültigen christlichen Ehe gilt auch von ihr das Gebot des Herrn: 
'Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen' (Matth. 19,6) 
[ ... ] Die menschlichen Gesetze können das göttliche Gesetz auch in diesem 
Punkte nicht außerachtlassen oder außer Kraft setzen". 
Das Kernstück des letzten Fuldaer Hirtenwortes der Hitlerzeit aber war eine 
Verurteilung der nationalsozialistischen Mordpolitik der letzten Jahre, einge
leitet von einer Paränese über das 5. Gebot, welches das "Recht des Menschen 
auf das höchste natürliche Gut, auf die Unversehrtheit von Leib und Leben 
schützt. Auch dieses Menschenrecht gründet im Rechte Gottes auf den Men
schen". Das gelte unbedingt, auch für den Staat, außer, er bestrafe schwere 
Verbrechen und wehre "ungerechte Angriffe auf das Vaterland mit Waffenge
walt" ab. Unter Berufung auf die gültige Lehre wird sodann auch eine euge
nisch begründete Sterilisierung abgelehnt und daran eine Klimax angefügt, die 
nach den treffenden Worten Ludwig Volks "vom unbestreitbar Erwiesenen 
(Euthanasie) zum vage Gewußten oder ungläubig Geahnten (Judenmord)" fort
schreitet15. Es heißt da wörtlich: "Tötung ist in sich schlecht, auch wenn sie 

12 



angeblich im Interesse des Gemeinwohls verübt würde: An schuld- und wehr
losen Geistesschwachen und -kranken, an unheilbar Siechen und tödlich Ver
letzten, an erblich Belasteten und lebensuntüchtigen Neugeborenen, an un
schuldigen Geiseln und entwaffneten Kriegs- und Strafgefangenen, an Men
schen fremder Rassen und Abstammung. Auch die Obrigkeit kann und darf 
nur wirklich todeswürdige Verbrechen mit dem Tode bestrafen". Diese denk
würdige Passage stand so schon im Kölner Entwurf. Das letzte Wort der deut
schen Bischöfe in ihrer Gesamtheit zum Thema Menschenrecht auf Leben und 
nationalsozialistische Gewalttaten hieß: "Non licet tibi". Die Kirche war zum 
Anwalt des Lebens nicht nur der Gläubigen, sondern aller Menschen gewor
den. 

Kriegsende 1945 

Der Zweite Weltkrieg hat, nachdem diese Anklage verlesen worden war, noch 
20 Monate angedauert. Es war für diejenigen, die dies bewußt miterlebt ha
ben, eine Zeitspanne von geradezu endloser Dauer - angefüllt mit immer 
größeren Hekatomben von Opfern, nicht nur unter Soldaten: Zu den Opfern 
der nationalsozialistischen Gewalttaten kamen mit dem Kriegsende die Opfer 
der Flucht und Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten, und in den Städten 
starben bis dahin die Menschen weiter im Bombenkrieg. Die letzten Kriegs
jahre waren die allerschlimmsten. 
Dies haben auch die Bischöfe gesehen. Doch nicht sie waren die Herren, nicht 
sie die Richter in der Welt dieses Krieges, weder am Ende noch am Anfang. 
Unberührt von dieser Machtlosigkeit aber war, ihrem eigenen Selbstverständ
nis nach, ihr Auftrag, das Lehr- und Wächteramt der Kirche öffentlich wahr
zunehmen. Wesentlich in der Wahrnehmung dieser Aufgabe vollzog sich ihre 
politische Rolle im Zweiten Weltkrieg. 
Allerdings waren die direkten Einflußmöglichkeiten der Bischöfe auf den tat
sächlichen Ablauf der politischen Ereignisse während des Krieges nicht groß. 
Gewiß, die internen Einsprüche Bertrams bedeuteten keineswegs gänzlich 
nutzlos beschriebenes Papier, störten Hitlers Herrschaft in ihrem Planen und 
Tun aber nicht sonderlich. Mehr Wirkung hatten die öffentlichen Proteste, in
dem sie Druck mobilisierten und den Gläubigen Mut machten; doch dieser 
Druck reichte bei weitem nicht aus, um das totalitäre Regime zu irgendeinem 
Zeitpunkt ernsthaft zu gefährden. Die Unruhe der durch Hirtenbriefe und Pre
digten aufgerüttelten Bevölkerung ebbte nach einiger Zeit wieder ab. Daß Ga
Jens Predigten in Abschriften durch ganz Deutschland und in Nachdrucken 
durch die ganze Welt liefen, war für Hitler ärgerlich, hob ihn aber nicht aus 
dem Sattel. Das Ende des Klostersturms und das Unterbrechen der "Euthana
sie"-Aktion ist nicht allein auf den Bischof von Münster zurückzuführen. 
Noch um ein Vielfaches geringer war die Einwirkungsmöglichkeit des Episko-
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pats, das Regime zu bewegen, auf die Deportation aller "Mischlinge" und auf 
die Zwangsscheidung der "rassischen Mischehen" zu verzichten, wenngleich 
dies schließlich unterblieben ist. 
Mit solchen Feststellungen ist jedoch die Frage nach der historischen Bedeu
tung der politischen Rolle der katholischen Bischöfe im Zweiten Weltkrieg 
nicht erschöpft; denn die politische Ereignisgeschichte, die von der Willensbil
dung der Herrschenden und vom Tun und Erleiden der Unterworfenen berich
tet, beschreibt nur einen Teil der geschichtlichen Realität. Das kirchliche 
Wächter- und Lehramt hat seine entscheidende Wirkung im Zweiten Weltkrieg 
nicht durch seinen Druck auf das Regime ausgeübt, sondern durch die konti
nuierliche Orientierung des katholischen Klerus, des Kirchenvolkes und so 
mancher Nichtkatholiken, die in Sinn- und Gewissensfragen lieber auf katholi
sche Bischöfe als auf das nationalsozialistische Deutschland hören mochten 
und gehört haben. Sie verstanden und bejahten die kirchlichen Warnungen und 
Weisungen, die Zeichen setzten. Auf diese Weise wurde die katholische Kir
che trotz der totalitären Goebbels-Propaganda eine moralische Gegen-Öffent
lichkeit, eine nicht hermetisch verschlossene, aber klar abgegrenzte Insel für 
sich. Sie war, wie Hürten es formuliert hat, "kein Aktionszentrum, das Geg
ner des Regimes als solche und mit dem Ziel seiner Überwindung sammelte". 
Die katholische Kirche war keine revolutionäre Armee und die Fuldaer Bi
schofskonferenz keine revolutionäre Zelle. Aber die Kirche blieb "ein Refu
gium, das denen Rückhalt gab, die sich aus religiösen Gründen dem Anspruch 
des Systems auf ihre Gesinnung und Überzeugung entzogen" 16. 

Diese Grundhaltung war keineswegs risikolos. Mehr als 12000 Priester - das 
bedeutet: die Hälfte des gesamten katholischen Klerus - ist damals in Deutsch
land17 mit Hitlers Terror direkt, heute noch aktenmäßig nachweisbar, in Kon
flikt gekommen18; und das Regime hat nach einigen Jahren der Herrschaft, ab 
1936/37 etwa, keine andere gesellschaftliche Gruppe, auch die Kommunisten 
nicht, als so gefährlichen Gegner betrachtet wie die kirchentreuen Katholiken. 
Der Grund dafür hängt aufs engste mit der Ausübung der Wächteramtes der 
Bischöfe zusammen. 
Nach einer internen Ansprache Hitlers vom 5. August 1933 hatte sich Goeb
bels in sein Tagebuch notiert: "Scharf gegen die Kirche. Wir werden selbst 
Kirche werden" 19 . Als zitierfähiges Diktum ist dieses Schlüsselwort des natio
nalsozialistischen Totalitarismus den Bischöfen nie bekannt geworden. Über 
die Tatsächlichkeit einer solchen Gesamtkonzeption aber waren sie sich im 
klaren. Das letzte Ziel des Hitler-Totalitarismus war die Gründung einer 
neuen, einer Gegen-, einer Pseudokirche. Dem aber setzten Bischöfe, Klerus 
und Kirchenvolk den festen Willen entgegen, daß die Kirche Kirche bleiben 
solle. Als am Kriegsende alles andere zusammengebrochen war, erwies es 
sich, daß die Kirche dieses Ziel erreicht hatte. Sie blutete aus vielen Wunden. 
Aber sie stand auch 1945 noch aufrecht da. Das "gläubige Christentum war 
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die einzige geistige Macht, über die der Nationalsozialismus nicht Herr ge
worden ist"20. 

Damit die Kirche Kirche bleiben könne, durften die Bischöfe nicht auf ihr 
Lehr- und Wächteramt verzichten. Wichtigster Adressat ihrer großen Hirten
briefe im Zweiten Weltkrieg waren folglich die Seelen und Gewissen des Kir
chenvolkes. Soweit dieses sein Urteil in ethischen Fragen an der Lehre der 
Kirche ausrichtete, wurde dauerhaft ein christliches Zeugnis geleistet, das eine 
genuine Form von Unverfügbarkeit bewirkte. Dies hat das Regime als politi
schen Widerstand interpretiert und politisch bekämpft. Die Bischöfe jedoch 
haben ihr Wirken nicht als Politik verstanden, sondern als christliches Zeug
nis21. 

Dieses Zeugnis hat die Zeitgenossen nachhaltig beeindruckt. Auf diesem Ein
druck beruhte das für heutige Verhältnisse kaum begreiflich große Ansehen, 
das die katholische Kirche 1945 genoß. So konnten die Bischöfe Sprecher für 
unser Vaterland in der Stunde seiner tiefsten Erniedrigung werden. Sie blieben 
damit in den ersten Nachkriegsjahren, was sie bereits in den letzten Kriegsjah
ren geworden waren: ein Anwalt der Menschenrechte nicht allein für ihre ei
genen Gläubigen, sondern für alle Menschen. 
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